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PFLEGEGEBÜHREN I TAGSÄTZE 2020

Gemäß § 45 (2) Z 14 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idgF ist der Gemeinderat für die

Festlegung von Tarifen zuständig.

Der Beschluss der Tarife durch den Gemeinderat erfolgt auf Basis der kostendeckenden

Pflegegebühren (Tagsätze) nach dem Steiermärkischen Krankenanstaltengesetz (StKAG), welche dem

Land zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die vom Land für die Geriatrischen Gesundheitszentren zu beschließenden Pflegegebühren basieren

auf dem aktuell berechneten Wirtschaftsplan 2020 und allen damit zusammenhängenden

Kalkulationen.

Eine Abänderung dieser Pflegegebühren durch das Land Steiermark ist möglich. Da der Beschluss des

Landes zumeist nach dem letzten Gemeinderats-jVerwaltungsausschusstermin erfolgt und die

Pflegegebühren mit 01.01. des Folgejahres zur Anwendung kommen, wurden die Pflegegebühren in

der Vergangenheit mit einer Toleranzgrenze von einem Euro beschlossen. Sollten sich die vom Land

beschlossenen Pflegegebühren nach StKAG um mehr als einen Euro (Toleranzgrenze) von den im

Anhang zu Grunde gelegten unterscheiden, so müssen auch die den Gremien der Stadt Graz

beschlossenen Pflegegebühren entsprechend angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz stellt daher gemäß § 5 (2)

Organisationsstatut der GGZ

den

An t r a g,

der Gemeinderat wolle die im Anhang dargestellten Pflegegebühren 2020 beschließen.
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Abä nderu ngs-/Zusatza ntrag:

Der Antrag wurde in der heutigen D öffentlichen

Die Vorsitzende:

GRin Elisabeth Potzi

D nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

D bei Anwesenheit von Gemeinderätinnen

Deinstimmig D mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.

D Beschlussdetails siehe Beiblatt
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